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Hinweis / Ergänzung zum 

Beschluss des Ausschusses für Stadtplanung und Bauordnung vom 02.04.2025 (VB) 

Öffentliche Sitzung 
 

 

I. Ergänzung zum Vortrag und Antrag der Referentin: 

Die Stellungnahmen des Referates für Klima und Umweltschutz sowie der Stadtkämmerei 

lagen bei Drucklegung der Sitzungsvorlage für den Sitzungstermin des Ausschusses für 

Stadtplanung und Bauordnung am 02.04.2025 noch nicht vor. Die zwischenzeitlich 

eingegangenen Stellungnahmen werden hiermit nachgereicht und liegen als Anlage 3 und 

4 diesem Hinweis- und Ergänzungsblatt bei. 

 

Das Referat für Klima und Umweltschutz steht der in Beschlussziffer 3 des Antrags der 

Referentin ursprünglich vorgesehenen vorübergehenden Nicht-Anwendung des 

Ökologischen Kriterienkataloges bei Vorhaben der Münchner Wohnen GmbH kritisch 

gegenüber, da dies Auswirkungen auf andere Bauvorhaben haben könne. Das Referat für 

Stadtplanung und Bauordnung kann sich dieser Sichtweise nicht anschließen, da in den 

Besprechungen des Arbeitskreises IFAK Wohnungsbau auf den energetischen 

Gebäudestandard abgestellt wurde. 
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Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung weist darauf hin, dass dem Modellhaus, 

das im IFAK Wohnungsbau vorgestellt wurde beim energetischen Gebäudestandard der 

gesetzliche Standard des Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024) zugrunde lag. Gemäß 

Gebäudeenergiegesetz (GEG 2024) werden seit dem 01.01.2023 für den 

Primärenergiebedarf Qp 55% des Referenzgebäudes und für die Wärmedämmung HT‘ 

100% des Wertes des Referenzgebäudes für den Neubau von Wohnungen gefordert. 

Nachdem im IFAK Wohnungsbau dargestellt wurde, dass sich bei der Anwendung des 

gesetzlichen Standards Kostenreduzierungen erreichen lassen, schlägt das Referat für 

Stadtplanung und Bauordnung vor, Neubauvorhaben der Münchner Wohnen GmbH 

vorübergehend hinsichtlich Primärenergiebedarf im gesetzlichen Standard gemäß GEG 

2024 und bezüglich des Wärmedämmstandard der Gebäudehülle mit einem geringfügig 

besseren Standard (HT‘ 70%) im Vergleich zum GEG 2024 zu planen und auszuführen. 

Dieser Wärmedämmstandard würde sich nach fachlicher Einschätzung des Referats für 

Stadtplanung und Bauordnung nur geringfügig auf die Investitionskosten auswirken. In 

einer Lebenszyklusbetrachtung ist zudem mit einem positiven Effekt bei den 

Betriebskosten zu rechnen. 

 

Das Referat für Klima und Umweltschutz plädiert dafür, dass Photovoltaikanlagen im 

Neubau weiterhin Standard bleiben sollten. Hierzu führt das Referat für Stadtplanung und 

Bauordnung aus, dass im Gegensatz zu städtischen Gebäuden wie Turnhallen oder 

Schulneubauten kein Energieeffizienzgewinn im laufenden Betrieb erfolgen kann. Die 

Investitionskosten für PV-Anlagen könnten daher nur über die Verpachtung der Flächen 

amortisiert werden. Zudem schlägt das Referat für Stadtplanung und Bauordnung keinen 

generellen Verzicht auf PV-Anlagen vor, sondern in den Fällen, in denen eine Vorrüstung 

nicht wirtschaftlich dargestellt werden kann. Zudem könnte eine Vorrüstung für den 

Betrieb von Balkon-Anlagen die gleiche Zielsetzung verfolgen. 

 

Nach Ansicht der Stadtkämmerei können die in der Beschlussvorlage enthaltenen 
Vorschläge zu Standard- und Kostenreduzierungen zu den vom Oberbürgermeister 
erwarteten Einsparungen im Umfang von mindestens 10 % der Wohnungsbaukosten 
führen. 
Aus Sicht der Stadtkämmerei bleibt die Definition einer Kennzahl zur Feststellung der 

Erreichung der angestrebten Kosteneinsparung offen. Das Referat für Stadtplanung und 

Bauordnung teilt hierzu mit, dass vorgesehen ist, dem Aufsichtsrat der Münchner Wohnen 

bei den einzelnen Bauprojekten darzustellen, welche Einsparungen aus Standard- und 

Kostenreduzierung in welcher Höhe jeweils vorgesehen sind. 

Die Summe der erzielten Einsparungen soll dann dem Stadtrat – wie unter Ziffer 13 des 

Beschlussantrags vorgesehen – mitgeteilt werden. 

 

Die Einsparungen werden sich aufgrund der Planungszeiträume voraussichtlich ab den 

Jahren 2026 ff. auswirken. Zusammen mit der in Beschlussziffer 13 vorgesehenen 

Berichterstattung an den Stadtrat wird mit der Stadtkämmerei geprüft, ob und in welcher 

Form die Einsparungen in die laufende MIP-Fortschreibung einfließen können. Die 

Antragsziffer 2 des Antrags der Referentin wird daher entsprechend ergänzt. 

 

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung hat die Anregungen des Referates für 

Klima und Umweltschutz sowie der Stadtkämmerei unter Berücksichtigung der Ziele des 

IFAK Wohnungsbau soweit möglich berücksichtigt. 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ändert sich daher der Antrag der Referentin wie 

aus nachstehender Ziffer II. ersichtlich. 

 

Die Änderungen im Antrag der Referentin sind im Fettdruck dargestellt. 
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II.  Antrag der Referentin 

 
Ich beantrage Folgendes: 

 

1. Von den Ausführungen des Referates für Stadtplanung und Bauordnung hinsichtlich 

kostenintensiver Baumaßnahmen sowie vorgeschlagenen Maßnahmen zur 

Baukostenreduktion wird Kenntnis genommen. 

2. Die Münchner Wohnen senkt ihre Baukosten – bezogen auf das erweiterte 

Modellhaus gemäß Anlage 2 - mindestens um 10 %. Dies erreicht sie durch die 

Summe an Kosteneinsparungen, die im Vortrag der Referentin sowie in der Anlage 1 

beschrieben sind und indem jedes Bauprojekt auf Kosteneinsparungspotenzial hin 

untersucht wird.  

Neben künftigen Bauprojekten, können auch Vorhaben in die Prüfung einbezogen 

werden, bei denen die zurückliegende Grundstückvergabe bestimmte Baustandards 

(siehe auch Beschlussziffern 3 bis 8) verbindlich festgelegt hat. 

Die Umsetzung der angestrebten Kürzungen (vgl. MIP-Beschluss vom 

18.12.2024, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15187) im Teilhaushalt des Referates 

für Stadtplanung und Bauordnung erfolgt unter Prüfung und Berücksichtigung 

des Projektstandes und der damit verbundenen Möglichkeit zur 

Beeinflussbarkeit der Kosten. Hierzu wird die Stadtkämmerei gebeten, die mit 

dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung abgestimmten Ergebnisse dieser 

Prüfung in die laufende MIP-Fortschreibung einfließen zu lassen und dem 

Stadtrat entsprechend zu berichten. 

 

3. Die mit Beschluss am 19.01.2022 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00673) vorgesehene 

Etablierung des Energieeffizienz-Standard EH 40 als Standard im Neu-

Wohnungsneubau wird ausgesetzt und Neubauten der Münchner Wohnen GmbH im 

EH 55 Standard (Qp 55%, HT' 70%) im gesetzlichen Standard des GEG 2024 

hinsichtlich des Primärenergiebedarfes und HT' 70% bezüglich des 

Wärmedämmstandards der Gebäudehülle geplant und ausgeführt.  

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird gebeten, die Anforderungen des 

ökologischen Kriterienkataloges vorübergehend auszusetzen und die Bindung über 

den Kauf von kommunalen Grundstücksflächen aufzuheben. Eine Erhöhung des 

Energiestandards erfolgt nur dann, wenn sich daraus keine Mehrkosten ergeben bzw. 

wenn die Planung bereits soweit fortgeschritten ist, dass eine Änderung Kosten 

verursachen würde. 

4. Die Münchner Wohnen wird gebeten, in jedem Einzelfall zu prüfen, mit welcher 

Bauweise die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens gemäß Ziffer 2.3.2 erhöht werden 

kann. 

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird weiter beauftragt, den 

Stadtratsbeschluss vom 15.01.2020 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20/ V 16515) zur 

Vergabe von Grundstücken in Holzbauweise auszusetzen. 

5. Die Münchner Wohnen wird gebeten, bei Projekten mit aufwändiger und 

kostenintensiver baulicher Vorrüstung für Photovoltaikanlagen zu prüfen, ob eine 

Kostenreduzierung durch den Entfall der Photovoltaikanlage erfolgen kann und im 
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Übrigen projektbezogenen Photovoltaikausbau insbesondere bei 

Wirtschaftlichkeit der Einzelmaßnahme durch eine angemessene Refinanzierung 

durch Verpachtung der Flächen vorzunehmen. 

6. Das Mobilitätsreferat wird beauftragt zusammen mit der Münchner Wohnen zu prüfen, 

inwieweit der Stellplatzschlüssel gemäß Ziffer 2.4 unter Zuhilfenahme des 

Mobilitätskonzeptes weiter abgesenkt werden kann.  

7. Die Münchner Wohnen wird gebeten, im nicht geförderten Wohnungsbau bei jedem   

 Einzelfall zu prüfen, ob eine Kostenreduzierung durch den Entfall der Barrierefreiheit  

 im Rahmen bauordnungsrechtlicher Bestimmungen gemäß Ziffer 2.5 erfolgen kann   

 und dies in der Abwägung der langfristigen Nutzung des Wohngebäudes sinnvoll ist. 

8. Die Münchner Wohnen wird gebeten gemäß Ziffer 2.6 nur bei Gebäudeanlagen ohne 

Balkone die Dächer für eine Nutzung der Bewohner*innen zu begrünen gestalten 

sowie vorübergehend auf eine Begrünung der Fassaden von Neubauten zu 

verzichten. 

9. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die Maßnahmen 

gemäß Ziffern 2.6, 3, 4 und 5 in Bebauungsplanverfahren für kostengünstigen 

Wohnungsbau ab sofort umzusetzen. Das Mobilitätsreferat, das Baureferat und das 

Referat für Bildung und Sport werden gebeten, das Referat für Stadtplanung und 

Bauordnung dabei zu unterstützen, Rahmenbedingungen beim Lärmschutz und beim 

Flächenbedarf so vorzubereiten und zu begleiten, dass die entsprechenden 

Festsetzungen im Bebauungsplan reduziert werden können. 

10. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt sich für 

vergaberechtliche Erleichterungen gemäß Ziffer 6 aktiv einzusetzen und sobald eine 

Änderung der Rechtslage neue Möglichkeiten eröffnet, die Sachlage neu 

einzuschätzen und ggf. resultierende Gremienbefassungen herbeizuführen. 

Die Münchner Wohnen wird aufgefordert vorhandene Spielräume innerhalb des 

öffentlichen Vergaberechts auszuloten und intern umzusetzen. 

 

11. Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt bei der 

Grundstückszuteilung für die Münchner Wohnen darauf zu achten, dass die 

beschriebenen Maßnahmen zur Kosteneinsparung wirksam umgesetzt und 

eingehalten werden können. 

12. Die in den vorgenannten Beschlussziffern dargestellten Kosteneinsparungen sind 

befristet bis zum 31.12.2030. Der Stadtrat wird zum Ablauf der Frist in geeigneter 

Weise über das weitere Vorgehen informiert. 

13. Der Stadtrat wird im 1. Halbjahr 2026 über die bis dahin vorliegenden ersten 

Ergebnisse in geeigneter Weise informiert. 

14. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 























Datum: 25.03.2025

Tel.: 

E-Mail: 
SKA 1.31.
(Beteiligungsmanagement 
und Wirtschaftlichkeit)

 

V 16108 Münchner Wohnen GmbH Ergebnisse IFAK

Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 16108

Beschlussvorlage für den Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung am
02.04.2025
Öffentliche Sitzung

I. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung

Die Stadtkämmerei nimmt zu der o.g. Beschlussvorlage wie folgt Stellung: 

Angesicht der äußerst angespannten Haushaltslage und der volatilen Förderlandschaft ist es 
zwingend notwendig Maßnahmen zu ergreifen, um die Schaffung von neuem 
sozialverträglichen Wohnraum für die Münchner Bürger*innen auch in Zukunft zu ermöglichen.
Durch die zahlreichen guten Ansätze in der Beschlussvorlage wird deutlich, dass in der 
Standardreduzierung ein erheblicher Kostenreduzierungsfaktor liegt, der im Zusammenwirken 
mit weiteren denkbaren Maßnahmen wie beispielsweise einer moderaten Neudefinition der 
Mietpreisbremse dazu dienen kann, die Wirtschaftlichkeit der Wohnungsbauprojekte der 
Münchner Wohnen zu verbessern und trotz einschneidender Haushaltskonsolidierungen und 
des Entfalls von Fördermitteln des Freistaats den kommunalen Wohnungsbau in München
weiterzuführen. 

Nach Ansicht der Stadtkämmerei können die im IFAK erarbeiteten und in der 
Beschlussvorlage enthaltenen Vorschläge zu Standard- und Kostenreduzierungen zu den vom 
Oberbürgermeister erwarteten Einsparungen im Umfang von mindestens 10 % der
Wohnungsbaukosten führen. In Ziffer 2 des Antrags der Referentin wird für die Festlegung der 
einzusparenden Baukosten in Höhe von mindestens 10% das erweiterte Modellhauses gemäß 
Anlage 2 herangezogen. Die Definition einer Kennzahl zur Feststellung der Erreichung dieses 
Ziels bleibt aus Sicht der Stadtkämmerei allerdings offen. Das Referat für Stadtplanung und
Bauordnung wird daher gebeten, darzustellen, an welcher Stelle die Einsparungen in Höhe 

Es bleibt zudem offen, in welcher Form und Höhe sich die Baukostenreduzierungen auf das 
Mehrjahresinvestitionsprogramm der LHM auswirken. 
Im Beschluss des Stadtrates vom 18.12.2024 zum Mehrjahresinvestitionsprogramm für die 
Jahre 2024 2028 (Sitzungsvorlagen Nr. 20-26 / V 15187) wurde zudem festgestellt, dass 
aufgrund der langfristig geplanten Projekte und bereits mit Auftragsvergaben gebundenen 
sowie in Bau befindlichen Vorhaben die tatsächliche Berücksichtigung der aufgezeigten 
Standard- und Kostenreduzierungen erst ab dem Jahr 2026 in begrenztem Umfang möglich 
ist. Die Stadtkämmerei hat daher eine schrittweise pauschale Umsetzung vorgeschlagen. Das 
Referat für Stadtplanung und Bauordnung geht in der Beschlussvorlage auf diesen Vorschlag 
nicht ein. 



 

Die Stadtkämmerei weist daraufhin, dass die Gegenrechnung von Baukostenreduzierungen 
der Münchner Wohnen mit Fördermitteln der LHM, beispielsweise für die Errichtung von 
Gebäuden in Holzbauweise, nicht die Kosten des kommunalen Wohnungsbaus senkt und 
deshalb nicht erfolgen sollte.  

Der Antrag der Referentin ist aus Sicht der Stadtkämmerei wie folgt zu ergänzen (kursiv):

Antragsziffer 2: 
bezogen auf das erweiterte Modellhaus 

gemäß Anlage 2 mindestens um 10 %. Dies erreicht sie durch die Summe an 
Kosteneinsparungen, die im Vortrag der Referentin sowie in der Anlage 1 beschrieben sind 
und indem jedes Bauprojekt auf Kosteneinsparungspotenzial hin untersucht wird. 
Neben künftigen Bauprojekten, können auch Vorhaben in die Prüfung einbezogen werden, bei 
denen die zurückliegende Grundstückvergabe bestimmte Baustandards (siehe auch 
Beschlussziffern 3 bis 8) verbindlich festgelegt hat.
Die Umsetzung der angestrebten Kürzungen (vgl. MIP-Beschluss vom 18.12.2024, 
Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15187) im Teilhaushalt des Referats für Stadtplanung und 
Bauordnung erfolgt unter Prüfung und Berücksichtigung des Projektstandes und der damit
verbundenen Möglichkeit zur Beinflussbarkeit der Kosten. Hierzu wird die Stadtkämmerei
gebeten, die mit dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung abgestimmten Ergebnisse 
dieser Prüfung in die laufende MIP-Fortschreibung einfließen zu lassen und dem Stadtrat 
entsprechend zu berichten

Antragsziffer 5:
Die Münchner Wohnen wird gebeten, bei Projekten mit aufwändiger und kostenintensiver 

baulicher Vorrüstung für Photovoltaikanlagen zu prüfen, ob eine Kostenreduzierung durch den
Entfall der Photovoltaikanlage erfolgen kann und im Übrigen projektbezogenen 
Photovoltaikausbau nur bei Wirtschaftlichkeit der Einzelmaßnahme durch eine angemessene 
Refinanzierung durch Verpachtung der Flächen vorzunehmen.

Antragsziffer 8: 
Die Münchner Wohnen wird gebeten zu prüfen, inwiefern Gemeinschaftsdachgärten von den 

Mieter*innen zur Nutzung angenommen werden. Sollte die Prüfung zu dem Ergebnis führen, 
dass Gemeinschaftsgärten nicht bzw. kaum genutzt werden, sollte auf ihre Errichtung 
zukünftig verzichtet werden, andernfalls gemäß Ziffer 2.6 nur bei Gebäudeanlagen ohne 
Balkone die Dächer für eine Nutzung der Bewohner*innen begrünt werden. Die Münchner 
Wohnen wird gebeten, vorübergehend auf die Begrünung der Fassaden von Neubauten zu 
verzichten.

Antragsziffer 10:
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt sich für vergaberechtliche 

Erleichterungen gemäß Ziffer 6 aktiv einzusetzen und sobald eine Änderung der Rechtslage 
neue Möglichkeiten eröffnet, die Sachlage neu einzuschätzen und ggf. resultierende 
Gremienbefassungen herbeizuführen.
Die Münchner Wohnen wird aufgefordert vorhandene Spielräume innerhalb des öffentlichen 
Vergaberechts auszuloten und intern umzusetzen. Um die Wirtschaftlichkeit der eingereichten 
Konzepte der Bietenden entsprechend verifizieren zu können, wird die Münchner Wohnen 
aufgefordert, eine*n Sachverständige*n für Baukosten und Facility Management schon im 
Rahmen der Vorprüfung mit einzubinden und das Prüfergebnis dem Auswahlgremium vor der 
Entscheidungsfindung zur Verfügung gestellt werden.

Die Stadtkämmerei bittet darum, diese Stellungnahme der Beschlussvorlage als Anlage 
beizufügen.



Datum: 25.03.2025

Tel.: 

E-Mail: 
SKA 1.31.
(Beteiligungsmanagement 
und Wirtschaftlichkeit)
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